
 
S i t z u n g s p r o t o k o l l 

 

 

 
 
 

 
Amt Breitenburg 

 

 
Gremium 
Amtsausschuss 
 

 
Tag                                      Beginn                                            Ende 
05.07.2017 19.30 Uhr      21.06 Uhr 
    

 
Ort 
im Amt Breitenburg, Osterholz 5, 25524 Breitenburg 

 

 
 
Sitzungsteilnehmer siehe beiliegendes Teilnehmerverzeichnis. 
 
 
Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses Protokolls 
sind. 

 
 
 
 
 

gez. Heuberger 
Vorsitzender 

 
 
 
 
 

gez. Hatje 
Protokollführer 

  



T e i l n e h m e r v e r z e i c h n i s 
 
 

 
zur Sitzung des Amtsausschusses 
des Amtes Breitenburg 
 
am  05.07.2017 

 

 
Mitglieder: 
 

 
anwesend 

   ja                     nein 
 

 
SPD Rainer Gosau 

 
x 

 

 
KWV Hans-Hermann Wrage 

 
x 

 

 
KWV Kurt Dammann 

 
x 

 

 
LWG Brigitte Hoffmann 

 
x 

 

 
 Wilfried Gatzke 

  
x 

 
CDU Jörgen Heuberger  - Amtsvorsteher - 

 
x 

 

 
CDU Christian Droßard  

 
x 

 

 
KWV Axel Maas 

 
x 

 

 
KWV Herwig Pahl als Vertreter für Fritz Körner 

 
x 

 
 

 
KWV Detlef Wendland 

 
x 

 

 
KWG Ingo Köhne 

 
x 

 

 
SPD Martin Gramm als Vertreter für Rita Mühle 

 
x 

 
 

 
KWV Peter Pfahl 

 
x 

 

 
DMW Jörg Unganz 

 
x 

 

 
SPD Dirk Schümann 

 
x 

 

 
SPD Heinrich Sülau 

 
x 

 

 
Ferner anwesend: 
 
LVB Peglow 
Martin Kurth vom Personalrat des Amtes Breitenburg: 
 

sowie Herr Hatje als Protokollführer 
 



Amt Breitenburg 
    Der Amtsvorsteher   

             -Amtsausschuss - 

 

A m t  B r e i t en b u r g  ·  O s t e rh o l z  5  ·  25 5 2 4  B r e i t en b u r g  

 
 
 
 
 
 
Breitenburg, d. 22.06.2017 
 

 

E i n l a d u n g 
 

Zu der am Mittwoch, den 5. Juli 2017 um 19.30 Uhr im Amt Brei-
tenburg, Osterholz 5 in 25524 Breitenburg, stattfindenden öffentli-
chen Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Breitenburg wird 
hiermit eingeladen. 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. Anträge zur Tagesordnung 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Mitteilungen des Amtsvorstehers 

4. Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten für das Amt 
Breitenburg; Kooperation mit dem Kreis, den Ämtern u. den Städten  

 im Kreis Steinburg 

5. Erlass der 6. Nachtragssatzung zur Satzung über die Beseitigung von 
Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen in den Gemeinden des  

 Amtes Breitenburg (Abwasseranlagensatzung) 

6. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und  
 Aufwendungen gem. § 95 d GO in den Haushaltsjahren 2016 u. 2017 

7. Personalangelegenheiten 

8. Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 

9. Gemeinde- und Kreiswahl am 06.05.2018; 
 hier: Bildung eines Wahlausschusses gemäß § 13 Gemeinde- und  
 Kreiswahlgesetz 

10. Mitteilungen und Anfragen 
 

 gez. Heuberger 
- Amtsvorsteher - 
 
 
Hinweis: Es ist damit zu rechnen, dass der Tagesordnungs- 
  punkt 7 nichtöffentlich beraten und beschlossen wird. 
  

 

 

Amt 
Zentrale Dienste 
 
 
Ansprechpartner 
Frau Przybylski 
 
 
Zimmer 
20 
 
 
Kontakt 
Telefon: 04828 / 99 0 14 
 04828 / 99 0 0 (Zentrale) 
 
Fax: 04828 / 99 0 99 
 
 
E-Mail: 
kerstin.przybylski@amt-breitenburg.de 
 
 
E-Mail (Zentrale): 

info@amt-breitenburg.de 
 
 
 
Ihr Zeichen 
 
 
 
Ihr Schreiben vom 
 
 
 
Mein Zeichen (bitte stets angeben) 
 
 
 
 
Besuchszeiten 
Mo., Di., Mi., Fr. 
8.00 – 12.00 Uhr 
(Donnerstags geschlossen) 
 
zusätzlich Dienstag  
14.00 – 16.00 Uhr 
(Sozialamt geschlossen) 
 
 
zusätzlich Mittwoch  
14.00 – 18.00 Uhr 
 
 
 
www.amt-breitenburg.de 
 
 
 
Anschrift 
Amt Breitenburg 
Osterholz 5  
D - 25524 Breitenburg 
 
 
 
Bankverbindungen 
Sparkasse Westholstein 
BLZ: 22250020 – Kto: 128279 
IBAN: DE56 2225 0020 0000 1282 79 
BIC: NOLADE21WHO 
 
 
Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe 
BLZ: 22290031 – Kto: 33337101 
IBAN: DE79 2229 0031 0033 3371 01 
BIC: GENODEF1VIT 
 
 
Postbank Hamburg 
BLZ: 20010020 – Kto: 91110204 
IBAN: DE42 2001 0020 0091 1102 04 
BIC: PBNKDEFF 

 



Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Amtsausschusses fest. 
 
Es liegen Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 2 GO 
vor. Eine Aussprache über die Gründe des Ausschlusses der Öffentlichkeit wird nicht ge-
wünscht.  Über den Antrag zum Ausschluss der Öffentlichkeit wird in öffentlicher Sitzung 
entschieden. Es wird der Beschluss gefasst,  
 

Pkt. 7:  Personalangelegenheiten 
 

in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten.  

Abstimmungsergebnis: Einstimmig dafür  
 
 
Zu Pkt. 1: Anträge zur Tagesordnung 

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 
 
 
Zu Pkt. 2: Einwohnerfragestunde 

In der Einwohnerfragestunde werden keine Anfragen gestellt. 
 
 
Zu Pkt. 3: Mitteilungen des Amtsvorstehers 

• Amtsvorsteher Heuberger weist auf die Beratungen des Personal- und Finanzausschus-
ses am 22.06.2017 zu den Themen IT-Betreuung und Flüchtlingsbetreuung durch die 
Caritas hin. Sollten hierzu noch Auskünfte gewünscht sein, bittet er, dies unter dem TOP 
Mitteilungen und Anfragen zu behandeln. 
 

• Am Freitag, dem 07.07.2017, findet die Veranstaltung des Kreisfeuerwehrverbandes 
„Zündkontakt“ statt. Hierzu sind alle Bürgermeister eingeladen. Amtsvorsteher Heuberger 
bittet um rege Teilnahme der Bürgermeister aus dem Bereich des Amtes Breitenburg. 
 

• Am Sonnabend, dem 08.07.2017, findet das Amtsfeuerwehrfest in Westermoor statt. 
Amtsvorsteher Heuberger bittet ebenfalls um rege Teilnahme der Gemeinden. 
 

• Die nächste Bürgermeisterrunde findet am Mittwoch, dem 19.07.2017, 18.00 Uhr, im Amt 
Breitenburg statt.  

 
 
Zu Pkt. 4: Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten für das Amt 

Breitenburg; Kooperation mit dem Kreis, den Ämtern und den Städten 
 im Kreis Steinburg 
 

Allen Amtsausschussmitgliedern liegt die Sitzungsvorlage (Drucksache-Nr. 5/2017) vor.  
Amtsvorsteher Heuberger berichtet über die Beschlussempfehlung des Personal- und Fi-
nanzausschusses vom 22.06.2017. 
 

Beschluss: 
 

Bei der erforderlichen Bestellung eines Datenschutzbeauftragten soll auf die Einstellung  
eigenen Personals verzichtet werden. Es soll eine Kooperation mit dem Kreis Steinburg und 
den Ämtern/Städten im Kreis Steinburg angestrebt werden, um einen gemeinsamen  Daten-
schutzbeauftragten zu bestellen bzw. einen Dienstleistungsvertrag mit einem leistungsfähi-
gen Anbieter abzuschließen. Die Verwaltung wird gebeten, zur Sitzung des Amtsausschus-
ses im Herbst einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
 
 
  



Zu Pkt. 5: Erlass der 6. Nachtragssatzung zur Satzung über die Beseitigung von  
  Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen in den Gemeinden des  
 Amtes Breitenburg (Abwasseranlagensatzung) 
 

Allen Amtsausschussmitgliedern liegt die Sitzungsvorlage (Drucksache-Nr. 9/2017) vor.  
 

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Schlammabfuhr aus den Hauskläranlagen 
ist eine Erhöhung der Gebühren erforderlich. 
 

Die Amtsausschussmitglieder diskutieren über günstigere Möglichkeiten der Schlammabfuhr. 
 
Ansonsten wird aufgrund der Empfehlung des Personal- und Finanzausschusses vom 
22.06.2017 folgender Beschluss gefasst: 
 
Es wird folgende 6. Nachtragssatzung zur Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus  
Grundstücksabwasseranlagen in den Gemeinden des Amtes Breitenburg (Abwasseranla-
gensatzung) erlassen: 
 

6. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen in 

den Gemeinden des Amtes Breitenburg 
 (Abwasseranlagensatzung) vom 30.11.2006 

 
Aufgrund der §§ 5 und 24 a der Amtsordnung (AO), der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung 
für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Schleswig-Holstein (KAG)  sowie des § 31 des Landeswassergesetzes (LWG)  jeweils in 
der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom  
05.07.2017 folgende Nachtragssatzung erlassen:  
 

Artikel I 
§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
Die Herstellung und Änderung von Grundstücksabwasseranlagen sind zuvor bei der Ge-
meinde anzuzeigen. Grundstücksabwasseranlagen müssen den jeweils geltenden DIN-
Vorschriften entsprechen. Für das bauaufsichtliche Verfahren gelten im Übrigen die landes-
rechtlichen Bestimmungen. 
 
§ 3 Abs. 3 wird gestrichen.  
 
§ 9 erhält folgende Fassung: 
Die Benutzungsgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstücksabwasseranlage ab-
gefahrenen Abwassers berechnet und beträgt 
 
a) für die Abwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 
 (Regelentleerung)  40,71 € je halben Kubikmeter entnommener Inhaltsstoffe, 
 
b) für die Sonderabfuhren außerhalb der Regelentleerung 
 - für den ersten halben Kubikmeter               189,46 € 
 - für jeden weiteren halben Kubikmeter              40,71 € 
 

Artikel II 
Diese Satzung tritt am  1. August 2017  in Kraft. 
 
Breitenburg, den       
 

Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 

Amt Breitenburg 
Der Amtsvorsteher 

 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
  



Zu Pkt. 6: Bericht über die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Auf-
wendungen gem. § 95 d GO in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 

 
Allen Amtsausschussmitgliedern liegen die Sitzungsvorlagen (Drucksache-Nr. 7/2017 und  
8/2017) vor. 
 
Die in der Drucksache-Nr. 7/2017 aufgeführte überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung  
im Haushaltsjahr 2016 (lfd. Nr. 82) wird gemäß § 95 d GO zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der Drucksache-Nr. 8/2017 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen  
und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 (lfd. Nr. 1 bis 8) werden gemäß § 95 d GO zur  
Kenntnis genommen.  
 
 
Zu Pkt. 7: Personalangelegenheiten (nichtöffentlich) 
 
 
 
Zu Pkt. 8: Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
 
Allen Amtsausschussmitgliedern liegt der Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplanes für das 
Haushaltsjahr 2017 vor. Herr Hatje verweist auf die Veränderungen aufgrund des gefassten 
Beschlusses zu den Personalangelegenheiten. 
 
Beschluss: 
 
Der Amtsausschuss beschließt, die anliegende  2. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 zu erlassen. 
 
  



 
2. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Breitenburg 

für das Haushaltsjahr 2017 
 
Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den 
§§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses  vom 
05.07.2017  folgende 2. Nachtrags-haushaltssatzung  erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 
    und damit der Gesamtbe-

trag des Haushaltsplanes 
einschl. der Nachträge 

  erhöht 
um 

EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
EUR 

1. im Ergebnisplan der     
 Gesamtbetrag der Erträge 15.100 0 4.223.700 4.238.800 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 45.600 33.800 4.263.200 4.275.000 
 Jahresüberschuss 0 0 0 0 
 Jahresfehlbetrag 30.500 33.800 39.500 36.200 

      
2. im Finanzplan der     
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit 
15.100 0 4.153.000 4.168.100  

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 

45.600 33.800 4.042.400 4.054.200  

      
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

der Investitionstätigkeit und der Finan-
zierungstätigkeit 

0 0 24.000 24.000 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finan-
zierungstätigkeit 

500 0 97.200 97.700 

 
 
 

       

Breitenburg,  
 
 Amtsvorsteher 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
 
 
Zu Pkt. 9:  Gemeinde- und Kreiswahl am 06.05.2018; 

hier:  Bildung eines Wahlausschusses gemäß § 13 Gemeinde- und 
  Kreiswahlgesetz 

 
Allen Amtsausschussmitgliedern liegt die Sitzungsvorlage Drucksache Nr. 6/2017 vor. 
 
Für die Durchführung der Gemeinde- und Kreiswahl am 06.05.2018 werden folgende Beisit-
zerinnen und Beisitzer in den Amtswahlausschuss gewählt: 
 



1. Colja Peglow, LVB 
2. Michael Herrmeyer, Breitenberg 
3. Willi Breiholz, Oelixdorf 
4. Heinrich Sülau, Lägerdorf 
5. Jürgen Pauschert, Münsterdorf 
6. Dörte Plähn, Westermoor 
7. Reinhard Hahn, Kronsmoor 
8. Britta Dröge, Auufer 
9. Helga Kahle, Breitenburg 

10. Jörg Runge, Wittenbergen 
11. Ina Nagel, Kollmoor 

 
Zum Amtswahlleiter wird LVB Colja Peglow gewählt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
 
 
Zu Pkt. 10: Mitteilungen und Anfragen 
 
• Auf Nachfrage von Herrn Schümann zum Baubeginn für das Hotel neben dem Amtsgebäude be-

stätigen LVB Peglow und Herr Unganz, dass dieser noch nicht erfolgt ist. Herr Unganz ergänzt, 
dass Graf zu Rantzau ihm mitgeteilt hat, dass die kürzlich durchgeführten Materialtrans-
porte für den Wegebau im Wald erforderlich waren.  
 

• LVB Peglow teilt mit, dass die Homepage des Amtes nicht mehr den neuesten Software-
Anforderungen entspricht. Ein entsprechendes Update der Homepage ist erforderlich. 
Hierfür werden Kosten von etwa 3.000 €  erwartet. Im Haushaltsplan 2017 sind hierfür 
keine Mittel veranschlagt. Er schlägt vor, für die Erstellung einer neuen Homepage Mittel 
im Haushaltsplan 2018 zu veranschlagen.  
LVB Peglow könnte sich auch vorstellen, dass einzelne Gemeinden mit ihrer Homepage 
als untergeordnete Seite dort eingebunden werden. Hierdurch könnte der Aufwand in den 
Gemeinden für das Hosten und Updaten der Seiten eingespart werden. 
Er bietet an, das Aussehen und die Funktionen einer  neuen Homepage in einer Bürger-
meisterrunde oder im Amtsausschuss vorzustellen. 
Herr Schümann hält es für erforderlich, dass zunächst die genauen Kosten ermittelt wer-
den, bevor eine Vorstellung im Amtsausschuss erfolgt. 
 

• LVB Peglow teilt mit, dass der Amtsplan neu erstellt wurde. Dieser finanzierte sich durch 
Werbung. Der Plan wird kostenfrei an alle Haushalte im Amt verteilt.  
 

• Das Gemeindeprüfungsamt hat die überörtliche Prüfung des Amtes Breitenburg abge-
schlossen. Lediglich die Gemeinde Münsterdorf muss in ihrer nächsten Sitzung der Ge-
meindevertretung einige Anmerkungen zur Kenntnis nehmen.  
 

• Herr Sascha Balej hat seine Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Er bleibt dem Amt 
bis zum Jahresende erhalten. Er unterstützt Frau Przybylski bei der Überarbeitung des 
Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes. 
 

• Aufgrund einer Novelle zum BauGB sind zukünftig alle Auslegungsunterlagen im Rahmen 
von Bauleitverfahren digital auf der Homepage des Amtes einzustellen. Dies gilt auch für 
die geltenden Bebauungspläne. Ein Verstoß hiergegen ist ein schwerer Fehler, der das 
Planungsverfahren angreifbar macht 
 

• Die Lüftungsanlage im Sitzungszimmer wurde gewartet und instand gesetzt, so dass sie 
jetzt wieder funktioniert. Die Raumtemperatur wurde auf 22 ° eingestellt. 
 

• Amtsvorsteher Heuberger teilt mit, dass die Oelixdorfer Gaststätte „Unter den Linden“ 
zum 01.10.2017 neu verpachtet wurde.  

 


